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RS OGH 1957/9/26 Bkv4/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1957

Norm

DSt 1872 §12 Abs1 litc

RAO §2 Abs1 litb

Rechtssatz

Der Vollzug der Disziplinarstrafe der Praxisverlängerung bei einem Rchtsanwaltsanwärter kann immer erst nach

Rechtskraft des verurteilenden Erkenntnisses beginnen; eine etwa bereits geleistete Mehrpraxis ist in die Strafzeit

nicht einzurechnen.
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